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1698 März 5 . , Reichenau A
SCHREIBEN DES BISCHOEFLICH- KONSTANZISCHEN RATES UND DER OBERAMTS¬

LEUTE DER [REICHENAU] AN BEAT JAKOB II . ZURLAUBEN VON
GESTELENBURG, [STADT- UND AMTS] RAT VON ZUG UND [EIDG. ]
OBERSTFELDWACHTMEISTER, DERZEIT LANDVOGT IM THURGAU,
FRAUENFELD

Wie ihnen mitgeteilt worden sei , habe Andreas Füllemann von
"Bemang" [Berlingen 1 ] den dortigen Gotteshausammann Heinrich Kern

"wegen Einer Tragenden Ambts halber besehehener besiglung"  auf höchst ehr¬
verletzliche Art und Weise angegriffen . Da solche Anfeindungen

"auch alhiesige fürstliche bearribtung per indirectum touchiere . . . ", habe man
es notwendig erachtet , besagten Fall auf der nächsthin stattfin-

2
denden Tagsatzung in Frauenfeld vorzubringen . Schon jetzt aber
möchten sie ihn , den Landvogt , auffordern , an Füllemann - vor-



ausgesetzt , dass sich dessen Schuld als klar und eindeutig her-

ausstellen sollte - ein gehöriges Exempel zu statuieren , so dass

dieser und auch andere es nicht mehr wagten , ihre Vorgesetzten

derart respektlos anzugreifen . Und so sei man denn überzeugt,

dass er , Zurlauben , ihren Wünschen gerne willfahren werde . Mit

der Hoffnung , ihm bei Gelegenheit auch wieder einen Gegendienst

erweisen zu können , schliesst der Brief.

1 ) Berlingen war eine Gerichtsherrschaft der Reichenau.
2) Laut gedruckten EA fand aber nach dem 5 . März 1698 viele Jahre lang keine

Tagsatzung in Frauenfeld mehr statt.

Original , mit Siegel der Kanzlei Reichenau , gleiche Schrift wie AH 1/86
AH 1 , 211 - 212 - Blatt 212 r  leer


	[Seite]
	[Seite]

